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An die 
Mitglieder 
des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betriebe
der Stadt Erkelenz

03.11.2016

E i n l a d u n g

Hiermit lade ich Sie zur 14. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen, 
Wirtschaftsförderung und Betriebe ein.

Sitzungstermin: Dienstag, 15.11.2016, 18:00 Uhr

Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Mitteilungen des Vorsitzenden, des Bürgermeisters und der Betriebsleitung

2 Bericht aus dem Stadtmarketing

3 Berichte über laufende Baumaßnahmen

4 Energiebericht 2015
Vorlage: /007/2016

5 Angelegenheiten - Stadtentwicklung
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5.1 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU, FDP und FW-UWG vom 02.09.2016 
zur Einführung des Handy-Parkens in Erkelenz (als vierjährige Testphase)
Vorlage: A 30/193/2016

5.2 25. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Bahnanlagen 
Konrad-Adenauer-Platz), Erkelenz-Mitte
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB zur 25. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Bahnanlagen Konrad-Adenauer-
Platz), Erkelenz-Mitte, und Beschluss zur Einleitung des frühzeitigen Beteili-
gungsverfahrens gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB
Vorlage: A 61/377/2016

5.3 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. I/9 "Kölner Straße - 
Stadtpark (Konrad-Adenauer-Platz)", Erkelenz-Mitte
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und Erarbeitung eines 
Entwurfes des Bebauungsplanes sowie Einleitung des frühzeitigen Beteili-
gungsverfahrens gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB
Vorlage: A 61/378/2016

6 Angelegenheiten - Denkmalpflege

6.1 Eintragung eines Baudenkmals in die Denkmalliste der Stadt Erkelenz
hier: Oerath 146
Vorlage: A 63/286/2016

7 Beratung über die Durchführung von Tiefbaumaßnahmen und Entschei-
dung über Art und Umfang der Ausführung

7.1 Erkelenz, Aachener Straße, Bereich Hagelkreuz, Kanalsanierung
hier: Aufstellungsbeschluss
Vorlage: A 66/363/2016

7.2 Erkelenz, Tenholt, Zum Wahnenbusch, Abwassererschließung
hier: Aufstellungsbeschluss
Vorlage: A 66/364/2016

8 Angelegenheiten - kaufmännische Betriebsleitung

8.1 14. Änderung der Entwässerungssatzung der Stadt Erkelenz
Vorlage: A 20/367/2016

8.2 Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjehr 2017 mit Erfolgsplan, 
Vermögensplan, Stellenübersicht und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-
planung einschließlich eines Investitionsprogramms für die Jahre 2016 bis 2020
Vorlage: A 20/368/2016
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Nichtöffentlicher Teil

1 Mitteilungen des Vorsitzenden, des Bürgermeisters und der Betriebsleitung

Mit freundlichen Grüßen 

Jürgen Simon
Ausschussvorsitzender



Beschlussvorlage

Federführend:
Techn. Beigeordneter

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

/007/2016
öffentlich

07.11.2016
Dezernat III Techn. Beig. 
Ansgar Lurweg

Energiebericht 2015
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.11.2016 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betrie-
be

Tatbestand:
Seit dem Jahre 1998 wird im Rahmen des seit 1993 bestehenden kommunalen Ener-
giemanagements vom Hochbauamt eine kontinuierliche Erfassung und Auswertung 
aller Energieverbräuche durchgeführt. Die Daten des Energieberichtes 2015 beruhen 
auf den tatsächlich erfassten Verbrauchsdaten des Jahres 2015.  Durch die Rech-
nungslegung der Versorgungsunternehmen erhält die Stadt Erkelenz die Jahresrech-
nungen erst teilweise in der Mitte des laufenden Jahres, um dann die Daten für den 
Energiebericht aufzubereiten. In allen Erfassungsbereichen konnten die kompletten 
Jahresverbräuche ausgewertet werden. 

Das Jahr 2015 war vom Verlauf ähnlich warm wie das Vorjahr 2014. Gegenüber dem 
langjährigen Mittel bei den vom deutschen Wetterdienst Essen ermittelten Grad-ta-
geszahlen für die Witterungsbereinigung,  ergibt sich eine Veränderung von 12,5% 
weniger Heiztage (Tage unter 15° C). Im Vergleich zu 2013 (sehr kaltes Jahr) fand 
der klassische Winter wiederum so gut wie nicht statt. Der tatsächliche Heizenergie-
verbrauch bewegte sich auf ähnlich niedrigem Niveau wie im Vorjahr und ist damit 
mit rund 11,65 Millionen kWh der zweitniedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnun-
gen.

Der witterungsbereinigte Heizenergieverbrauch als Vergleichswert sank nochmals 
um gut 1 Millionen kWh und lag im Jahr 2015 bei rund 13,1  Millionen kWh. Einher-
gehend damit lag der CO²-Ausstoß im Jahr 2015 der bereinigten Heizenergie bei 
3.236 Tonnen und erreicht damit den absolut niedrigsten Stand seit Erfassungsbe-
ginn im Jahre 1993. Seit 1993 konnte eine Reduzierung des CO²-Ausstoßes bei der 
witterungsbereinigten Heizenergie um 55 % erreicht werden.
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Der Stromverbrauch einschließlich Straßenbeleuchtung lag in 2015 absolut bei ca. 
6,8 Millionen kWh, wobei hier rund 1,8 Millionen kWh auf die Straßenbeleuchtung 
entfallen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich eine deutliche Senkung des Gesamtver-
brauches um ca. 500.000 kWh ergeben, die hauptsächlich auf die Inbetriebnahme 
des Blockheizkraftwerkes auf der Abwasserreinungsanlage zurückzuführen ist.

Die Verbrauchswerte im Bereich Straßenbeleuchtung liegen in den letzten Jahren 
nahezu konstant bei 1,8 Mio kWh. Sie sind trotzdem in hohem Maße witterungsab-
hängig und somit eher fremdbestimmt. Der Rat der Stadt Erkelenz hat im Frühjahr 
2016 die Sanierung der Straßenbeleuchtung in Erkelenz mit dem Austausch alter 
HQL-Technik zu LED-Technik in mehreren Abschnitten in den nächsten Jahren be-
schlossen. Die Umsetzung eines ersten Teilabschnittes läuft zur Zeit. Konkrete Aus-
wirkungen können im Jahr 2015 somit natürlich nicht dargestellt werden. Für die 
nächsten Jahre werden aber weitere deutliche Reduzierungen der tatsächlichen 
Energieverbräuche erwartet.

Der CO²-Ausstoß aller städtischen Gebäude und Anlagen, bezogen auf die witte-
rungsbereinigte Heizenergie und den Strom, liegt insgesamt für das Jahr 2015 nur 
noch bei 3.236 Tonnen. Durch die Belieferung nahezu aller städtischen Liegenschaf-
ten mit Öko-Strom aus erneuerbaren Energien fällt statistisch im Strombereich kein 
CO² Ausstoß mehr an. Seit 1993 konnte somit eine Reduzierung des CO²-Austoßes 
aller städtischen Gebäude und Anlagen von insgesamt ca. 71 % erreicht werden. 

Der Wasserverbrauch verzeichnet im Jahr 2015 mit rund 79.000 cbm nur eine leichte 
Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Verbrauchseinsparungen werden hier in der Zu-
kunft so gut wie nicht mehr zu erzielen sein. Durch die gestiegenen Anforderungen 
im Hygienebereich werden in den nächsten Jahren die Verbrauchwerte eher weiter 
steigen.

Die Gesamtkosten für Energie und Wasser betrugen im Jahr 2015 absolut ca. 2,29 
Millionen Euro und sind damit gegenüber 2014 erfreulicherweise nochmals um rund 
120.000 Euro gefallen. Das ist vor allem auf den Einbau des BHKW’s auf der Abwas-
serreinigungsanlage und die warmen Temperaturen im Jahr 2015 zurückzuführen. 

Die wesentlichen Eckdaten des Energieberichtes werden in der Sitzung vorgestellt. 
Ein Abruf der Daten ist dann auch über die Internetseite www.erkelenz.de unter dem 
Aufgabenbereich des Hochbauamtes abrufbar.

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit:)
„Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betriebe 
nimmt den Energiebericht 2015 zur Kenntnis.“

Finanzielle Auswirkungen:
Für das Jahr 2016 sind im Haushaltsplan Gesamtkosten von ca. 2,55 Millionen Euro 
eingeplant, die nach bisherigem Jahresverlauf ausreichend sein werden. In der mit-
telfristigen Finanzplanung sind für die nächsten Jahre nur geringfügige Steigerungen 
eingeplant. 

Anlage:
Energiebericht 2015

http://www.erkelenz.de/
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Seit 1993 werden erfolgreich Energiesparmaßnah-

men von der Stadt Erkelenz im Rahmen der Vorbild-

funktion als öffentlicher Bauherr durchgeführt. 

 

Der vorliegende und aktualisierte Energiebericht in-

formiert über die Arbeit und die Erfolge des städt-

ischen Energiemanagements. 

 

Im Rahmen der Teilnahme der Stadt Erkelenz am 

European Energie Award ist die regelmäßige Be-

richterstattung über die Energieverbräuche der städ-

tischen Liegenschaften von zusätzlicher Bedeutung. 

 

Erkelenz, den 07.11.16 
 
 
 
 
 
 
 
 Peter Jansen Ansgar Lurweg 
 Bürgermeister Technischer Beigeordneter 
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1.  Zusammenfassung 
 

Seit dem Jahre 1998 wird im Rahmen des seit 1993 bestehenden kommunalen Ener-
giemanagements vom Hochbauamt eine kontinuierliche Erfassung und Auswertung aller 
Energieverbräuche durchgeführt. 

 
 

1.1 Heizenergieverbrauch 
 

Der bereinigte Heizenergieverbrauch lag  2015 bei 13,2 Millionen kWh, dies entspricht 
ca. 1,32 Millionen Liter Heizöl. Absolut wurden 11,7 Millionen kWh Heizenergie benötigt, 
was einem Verbrauch von 1,17 Millionen Litern Heizöl entspricht.  

 
Im Vergleich zu 2014 war der bereinigte Energieverbrauch im Jahr 2015 um ca. 1 Millio-
nen kWh geringer. 
 
Im Vergleich zu 1993 (Beginn des Energiemanagements) konnte der bereinigte Hei-
zenergieverbrauch von jährlich 27,6 Millionen kWh auf jetzt 13,2 Millionen kWh gesenkt 
werden. Dies entspricht einer Einsparung in 2015 von 14,4 Millionen kWh oder 
1.440.000 Liter Heizöl.  
Bei einem Energiebezugspreis von 0,065 €/kWh in 2015 würden 936.000,00 € jährlich 
eingespart. 
 
An diesen Summen ist zu erkennen, wie wichtig es ist, ein Energiemanagement durchzu-
führen. In der Dienstanweisung „Energie“ sind Raumtemperaturen festgelegt worden. 
Auf das Wärmeempfinden bzw. Kälteempfinden einzelner Mitarbeiter/innen kann inso-
fern nicht eingegangen werden, ohne die Einsparerfolge zu gefährden. Eine einheitliche 
Haltung zu diesen festgelegten Werten ist in allen Ebenen und Bereichen notwendig.  

 
 

1.2 Stromverbrauch 
 

Der Stromverbrauch, einschließlich Straßenbeleuchtung, lag  2015 absolut bei ca. 6,8 
Millionen kWh, wobei hier rund 1,84 Millionen kWh auf die Straßenbeleuchtung entfallen. 
Im Vergleich zu 2014 ist der Gesamtstromverbrauch um 535.000 kWh gefallen. Die 
Haupteinsparung liegt im Bereich der Kläranlage Erkelenz hier wurde ein BHKW einge-
baut. 
 
Durch wesentliche höhere Anschlussleistungen der Gebäude und deutlich mehr techni-
sche Ausstattungen im Neubaubereich wird der Stromverbrauch immer mehr in den Vor-
dergrund rücken (siehe ERKA-Bad, MZH Borschemich, Kaisersaal Immerath).  
Wo in der Vergangenheit Elektro-Anschlusswerte für eine MZH von 30 kW ausreichend 
waren, sind es heute leicht 70 kW und mehr. Für diesen Bereich ist eine kritische Vor-
planung ausschlaggebend für den zukünftigen Verbrauch. Die Festlegung von vergleich-
baren Standards ist notwendige Grundlage. 

 

 

1.3 Wasserverbrauch 
 
Der Wasserverbrauch lag im Jahr 2015 bei rund 78.900 cbm und ist damit gegenüber 
dem Vorjahr um weitere 3.000 cbm gestiegen.  
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Die Gesetzgebung fordert die regelmäßige Spülung der Leitungen bei sogenanntem ste-
hendem Wasser. Moderne Duschanlagen überwachen die regelmäßige Erneuerung des 
Wassers. Kommt es zu stehendemn Wasser, werden die Leitungen automatisch gespült. 
Dies bedeutet einen Anstieg des Wasserverbrauchs, somit Erhöhung der Wasser- und 
Kanalkosten neben den zusätzlichen Energiekosten für die Aufheizung des Wassers. 
Eine Reduzierung ist nur durch kritische Prüfung der Anlagengröße möglich, wo werden 
wie viele Duschen wirklich benötigt? Welche Duschen können im Bestand stillgelegt 
werden? Wie viele Duschen sind bei Umbauten und Neubauten notwendig? 
 

 

1.4 CO²-Reduzierung aller städtischen Gebäude und Anlagen 
 

Gegenüber dem Referenzjahr 1993 konnte bisher eine CO²-Reduzierung der witterungs-
bereinigten Heizenergie um 55 % erreicht werden. Im Jahr 2015 lag der CO²-Ausstoß 
aller städtischen Gebäude bei 3.236 Tonnen. Im Vergleich zu 2014 ist der CO²-Ausstoß 
der witterungsbereinigten Heizenergie leicht um 225 Tonnen gefallen.  

 
Durch die Belieferung nahezu aller städtischen Gebäude und Anlagen mit Öko-Strom 
aus erneuerbaren Energien seit dem Jahr 2014 findet beim Strom statistisch kein CO²-
Ausstoß mehr statt. Der Gesamt-CO²-Ausstoß aller städtischen Anlagen und Gebäude 
beläuft sich damit im Jahr 2015 auf 3.236 Tonnen und erreicht damit den tiefsten Stand 
seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahre 1993. Seit dem konnte der Gesamt-CO²-
Ausstoß um 71% rediziert werden. 

 

 

1.5 Gesamtkosten 
 

Die Gesamtkosten für Energie und Wasser betrugen im Jahr 2015 absolut ca. 2,29 Milli-
onen Euro. 
Im Vergleich zu 2014 sind die Gesamtkosten um rund 120.000 € gefallen, was vor allem 
an dem warmen Jahr 2015 und an dem Einbau des BHKW’s in der Kläranlage liegt. Die 
Heizenergiekosten sind von 793.000 € in 2014 auf 760.000 € in 2015 gefallen.  
 

 

1.6 Energieablesung und Personalausstattung 
 
Die Aufgaben des Energiemanagements werden federführend vom Hochbauamt  wahr-
genommen mit ergänzender Unterstützung aus verschiedenen Verwaltungsbereichen: 
Die Leitung obliegt beim Hochbauamt einem Techniker. 
Energierechnungen und Energieablesungen werden von 2 Mitarbeitern/innen in Amtshil-
fe erfasst. Die Energierechnungen werden von einem/r Mitarbeiter/in angewiesen. Die-
se/r Mitarbeiter/in ist ebenfalls für die Ausschreibungen und die Energiebestellungen 
(Heizöl) verantwortlich. 
Die Energieablesung in den Gebäuden wird unterschiedlich gewährleistet: Hausmeis-
tern/innen, Kindergartenleiter/innen, aber auch Ratsfrauen/herren oder Mitglieder von 
Vereinen führen die monatlichen Ablesungen durch. Vielen Dank für diese Unterstüt-
zung.  
Trotzdem gibt es Gebäude, in denen einen Erfassung aus unterschiedlichen gründen 
nicht koninuierlich erfolgen kann. Hier soll zukünftig vermehrt eine automatisierte Daten-
übertragung und EDV-gestützte Erfassung erfolgen. Dazu ist eine Umrüstung der Zähler 
und die Anschaffung einer entsprechenden Software vorgesehen. 
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2.  Auswertung der Energieverbräuche aller städtischen Gebäude 
 

2.1  Jahres - Energieverbräuche der städtischen Einrichtungen 
 

Jahres Energieverbrauch Stadt Erkelenz

7.402.743 7.484.113 7.553.888 7.246.134 6.810.529 7.897.159 7.330.961 7.355.200 6.820.774

19.847.196 18.120.538 16.275.951 15.234.464 13.283.349 14.156.601 13.142.345

127.190 114.340 107.791 106.141 100.915
80.869

62.123
80.506 72.393 74.145 72.897 76.000 78.960

7.122.7727.246.4257.329.6527.241.8726.934.350

16.489.373 16.651.42320.713.80319.936.32621.440.76523.804.29127.602.268

169.785

10.000

100.000

1.000.000

10.000.000

100.000.000

1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
 

 
 
In dem Diagramm sind der bereinigte Heizenergieverbrauch, der Stromverbrauch einschl. Straßenbeleuchtung sowie der Wasserver-
brauch dargestellt. 

Stromverbrauch in kWh 
bereinigte Heizenergie in kWh Wasserverbrauch in cbm 
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2.1.1  Jahres - Energiekosten der städtischen Einrichtungen 
 

Jahres -  Energiekosten Stadt Erkelenz

1.081.404 €

1.362.494 €1.360.337 €

1.426.862 €

1.678.721 €

1.517.138 €

1.604.953 €

1.357.307 €

1.192.081 €

1.343.576 €1.067.746 €

993.698 €

973.980 €

909.289 €

918.774 €

1.015.184 €
1.101.856 €

760.466 €
793.431 €

1.013.023 €

965.350 €
967.274 €

1.253.478 €

1.181.631 €

1.032.916 €

910.866 €

967.659 €

639.468 €

107.354 €104.860 €100.610 €104.240 €118.398 €92.423 €120.342 €143.687 €146.897 €142.305 €
103.642 €

140.000 €150.659 €157.343 €

0

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000

1.800.000

1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
 
 

 
 
 
Die Jahres-Energiekosten werden ab 1998 in der Gebäudedatenbank erfasst. 

Strom in € Wasser in € Heizenergie in € 
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2.2  Brutto Geschossflächen der städtischen Einrichtungen 
 

Summe brutto Geschossflächen aller städtischen Einrichtungen in qm

185.634

190.990

174.207 174.284

178.327

181.171

171.136

167.113

161.331

184.991

181.494
183.013

181.695

165.250

150.000

155.000

160.000

165.000

170.000

175.000

180.000

185.000

190.000

195.000

1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
 

Größere Neubaumaßnahmen: 
1999 Erweiterung der Realschule und Neubau der Grundschule Erkelenz Nord, 2006 Neubau Karl-Fischer-Halle, 2011 ERKA-Bad, 2012 
MHZ Borschemich und Kaisersaal/Kindergarten/Turnhalle Immerath 2011 

Abbrüche:  
2004 Dreifachhalle, 2008 Großteil Gebäude Bauxhof, 2013 Hallenbad-Sauna Erkelenz, 2015 Hauptschule Gerderath(Bemerkung: die 
Bruttogeschossflächen wurden digital überarbeitet. Es können sich Abweichungen gegenüber den Vorjahren ergeben) 
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2.3  Energiekennzahlen aller städtischen Einrichtungen 
 
 

Energiekennzahl aller städtischen Einrichtungen

40 39 43 42 38
44 43 44 42

107 95 91 84 78 85 81

0,70 0,62 0,59 0,57 0,54
0,42

0,36
0,46 0,41 0,41 0,43 0,45 0,49

3940404042

95 96112110117131
167

1,03

0,1

1

10

100

1000

1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
 

          

 

Die Energiekennwerte für Strom und Heizenergie sind in kWh/qm*Jahr und für Wasser in cbm/qm*Jahr angegeben. 

Bemerkung: Bei den Stromkennzahlen ist der Verbrauch durch die Straßenbeleuchtung enthalten. 

Heizenergie Strom Wasser 
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2.4  Bereinigung der Energieverbräuche 
 
 

Gegenüberstellung temperaturbereinigter und nicht temperaturbereinigter Heizenergieverbrauchs in kwh
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Beim o. g. Diagramm ist deutlich zu erkennen, wie wichtig es ist, die Heizenergieverbräuche von den Witterungseinflüssen zu bereini-
gen. In der hell dargestellten Linie werden die tatsächlichen Heizenergieverbräuche in kWh dargestellt. Diese ist je nach Witterung star-
ken Schwankungen unterworfen. Es wird deutlich, dass 2010 und auch 2013 ein verhältnismäßig hoher Energieverbrauch angefallen ist. 
Der Grund hierfür war ein jeweils überdurchschnittlich kaltes Jahr. 

bereinigter Heizenergieverbrauch nicht bereinigter Heizenergieverbrauch 
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2.5  Aufteilung der bereinigten Heizenergie nach der Brennstoffart Gas, Heizöl, Strom und Wärme in kWh 
 
Durch die Teilnahme der Stadt Erkelenz an die EEA (European-Energy-Award) Zertifizierung wurde es nötig die Energiearten anders 
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2.6  Schadstoffausstoß der städtischen Gebäude 
 

Summe CO 2 Ausstoß der ber. Heizenergie und Strom in Tonnen

8.864

8.511

8.159 8.046
7.707

8.011

7.200
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3.461

8.9738.885

9.298
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9000
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11000

12000

1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 

Der Gesamt - CO2 Schadstoffausstoß der städtischen Objekte konnte in den Jahren 1993 bis 2015 um 71% reduziert werden. Die Ein-
sparung in 2014 liegt am Bezug von Ökostrom im Sonderkundenbereich, im Tarifbereich sowie bei der Straßenbeleuchtung. 
Die Emissionswerte in kg/kwh wurden aus dem EEA Vorgaben entnommen. 
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2.6.1  Schadstoffausstoß der witterungsbereinigten Heizenergie 
 

CO 2 Ausstoß der ber. Heizenergie in Tonnen

4.867

4.470
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Durch die Teilnahme am EEA Prozess(European-Energy-Award) wird nur noch der CO2 Wert ermittelt. Im Bereich der bereinigten Hei-

zenergie konnte der CO2 Schadstoffausstoß in den Jahren 1993 bis 2015 um 55% reduziert werden.  
Die Emissionswerte in kg/kwh wurden aus dem EEA Vorgaben entnommen. 
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2.7.1 Stromverbrauch 
 
 

Stromverbrauch in kwh Stadt Erkelenz (einschl. Straßenbeleuchtung)

6.820.774
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2.7.2 Elektrische  Leistung 
 
 

Elektrische Leistung in KW Stadt Erkelenz
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Der Stromverbrauch sowie die elektrischen Leistungen sind starken Schwankungen unterzogen. Dies liegt einerseits an den verschiede-
nen Auslastungen von z. B. den Kläranlagen, Schulen, Turn- und Mehrzweckhallen, Kindergärten etc., an den Errichtungen von großen 
Pumpstationen im Kläranlagenbereich und andererseits, in Bezug auf die Raum- und Straßenbeleuchtung, an der Witterung. 
Der Verbrauch im Jahr 2011 ist so niedrig, da der Abrechnungszeitraum im Tarifbereich kein ganzes Jahr erfasste. 
Die Steigerung in 2012 ist mit der Inbetriebnahme des ERKA-Bades und höheren Verbräuchen im Bereich des Abwasserbetriebes, im 
Bereich Schulen-Mehrzweckhallen-Kindergärten und bei der Straßenbeleuchtung begründet. In 2013 konnte der Stromverbrauch des 
ERKA-Bades durch Optimierungsmaßnahmen um 40.000 kWh gesenkt werden. Außerdem gab es Einsparungen bei der Straßenbe-
leuchtung von über 250.000 kWh. In 2015 wurde durch den Einbau eines BHKW’s in der Kläranlage der Strombezug weiter verringert. 
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2.8 Wasserverbrauch 

 

 

Wasserverbrauch in cbm. Stadt Erkelenz
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Der Wasserverbrauch steigt seit Jahren wieder an, trotz oder gerade wegen durchgeführter Sanierungen. 
Wassersparen ist aus hygienischen Gesichtspunkten so gut wie nicht mehr möglich. Es werden teilweise automatische Spülsysteme in 
Leitungsnetze eingebaut um sicherzustellen, dass die Verweildauer des Wassers im Leitungssystem max. 3 Tage beträgt. 
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3. Auswertung der Energieverbräuche von Einzelgebäuden  
 
 
 
 
Bei dieser Auswertung handelt es sich um eine Darstellung der größeren Energieverbrau-

cher. 

Die Darstellung jedes städtischen Gebäudes würde den Rahmen dieses Energieberichtes 

sprengen, wäre aber grundsätzlich möglich. 

 
 
 

Im Einzelnen wurden ausgewertet: 

 
 
 3.1 Verwaltungsgebäude 
 
 
 3.2 Kindergärten 
 
 
 3.3 Schulzentrum 
 
 
 3.4 Grundschulen 
 
 
 3.5 Hauptschulen 
 
 
 3.6 Hallen- und Freibad 
 
 
 3.7 Kläranlagen / Abwasserbetriebsstellen 
 
 
 3.8 Straßenbeleuchtung 
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3.1 Verwaltungsgebäude 
 
Zu den Verwaltungsgebäuden gehören folgende Gebäude:  Johannismarkt 17 / Johannismarkt 18 (bis 2002) / Johannismarkt 19 (bis 

2004) / Südpromenade 31 (bis 2011) / Hermann-Josef-Gormanns-Str.14 (bis 2004) /  
  sowie die Fraktionsräume. 
 

Jahres Energieverbrauch Verwaltungsgebäude

1.023 1.060 1.213

611

1.320
966 936

627

1.120 1.152 969 928 987 997

148.461 168.296 176.561 196.495 227.092 223.147 222.380 231.391 232.709 228.310 199.621
188.682 176.108 178.116

427.817428.093

1.222.831 949.656
679.418 628.766 618.269 581.285 570.518 599.969 583.925 497.203

621.498
416.100

100

1.000

10.000

100.000

1.000.000

10.000.000
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Der Heizenergieverbrauch in den Verwaltungsgebäuden ist bis 2002 gleichbleibend, der rapide Abfall liegt an der Komplettsanierung 
vom Verwaltungsgebäude, Johannismarkt 17.  
Der geringere Energieverbrauch in 2012 ist zu einem großen Teil durch die Herausnahme des Gebäudes Südpromenade 31 (ARGE) 
bedingt. Durch den Trägerwechsel wird das Gebäude nicht mehr unter den Verwaltungsgebäuden erfasst.  
 

bereinigte Heizenergie in kWh Stromverbrauch in kWh Wasserverbrauch in cbm 
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Jahres Energiekosten Verwaltungsgebäude

34.950 €34.983 €
43.245 €39.878 €

44.934 €

20.897 € 24.617 € 26.772 €
30.068 €

40.522 €
41.506 €

41.953 € 43.947 € 44.263 €

22.418 €
19.923 €

26.952 €26.173 €
28.999 €

34.464 €
39.235 €

29.885 €
32.080 € 33.535 €

29.979 €

35.380 € 33.103 €
33.083 €

1.486 €1.394 € 1.473 €1.449 €
1.719 €1.657 €

1.407 €1.413 €

1.831 €

908 €

1.789 €
1.515 €1.454 €

936 €

100 €

1.000 €

10.000 €

100.000 €
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Heizenergie in € Stromverbrauch in € Wasserverbrauch in € 
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3.2 Kindergärten 
 
Zu den städtischen Kindergärten gehören insgesamt 14 Einrichtungen.  
 

Jahres Energieverbrauch der Kindergärten

1.996 2.222 2.354 2.547 2.327 2.576
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Wasserverbrauch in cbm Stromverbrauch in kWh bereinigte Heizenergie in kWh 
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Jahres Energiekosten Kindergärten

30.574 €
31.686 €33.999 €30.982 €

21.264 €

27.437 €26.249 €
24.426 €22.973 €

20.607 €20.036 €
20.965 €

17.290 €
18.259 €

35.726 €38.529 €

53.143 €

44.973 €
50.246 €53.280 €

40.887 €

55.240 €

42.856 €
50.133 €

41.661 €

34.599 €
29.354 €

18.737 €

4.342 €

3.969 €
4.348 €

3.504 €4.110 €3.962 €

2.894 €
3.039 €

4.000 €
3.523 €3.670 €3.277 €3.095 €2.961 €

1.000 €

10.000 €

100.000 €
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Heizenergie in € Stromverbrauch in € Wasserverbrauch in € 
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3.3 Schulzentrum 
 
Zum Schulzentrum gehören folgende Gebäude: Cusanus-Gymnasium mit Dienstwohnung, Turn- und Gymnastikhalle, Cornelius- 

Burgh-Gymnasium, Dreifachhalle (bis 2004), Karl-Fischer-Sporthalle (ab 2006), 
Forum, Realschule, ehm.Dienstwhg.Realschule ab 2015 und Erka-Halle. 

 

Jahres Energieverbrauch Schulzentrum

9.058
6.395 6.615 7.435

5.929 6.677 5.713 5.257 5.884

10.084
7.254 6.990

5.572 6.342

623.030662.960651.738722.038709.605722.746719.518696.289
554.847627.901637.587655.064739.789755.691

2.339.8122.433.2962.531.3952.740.456 2.874.7313.223.2403.069.0463.513.2292.944.683
2.484.854

2.505.2692.669.198

4.116.195

5.944.554

1.000

10.000

100.000

1.000.000

10.000.000

1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
 
 

 

bereinigte Heizenergie in kwh Wasserverbrauch in cbm Stromverbrauch in kwh 
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Jahres Energiekosten Schulzentrum

8.833 €
7.123 € 7.439 €

9.324 €
7.835 €

9.263 €
8.195 € 7.484 €

8.554 €

13.427 €

9.555 € 9.348 €
7.604 €

8.697 €

119.565 €
127.396 €

151.862 €
144.709 €139.506 €139.630 €135.719 €130.063 €

98.329 €104.546 €
92.007 €

81.583 €

89.995 €93.825 €

127.205 €

180.465 €

132.527 €

168.289 €
158.649 €

201.431 €205.652 €
215.579 €

166.007 €135.044 €
124.483 €

109.848 €

163.048 €
137.533 €

1.000 €

10.000 €

100.000 €

1.000.000 €

1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
 

 

 
 
 
Der bereinigte Heizenergieverbrauch im Schulzentrum konnte über die Jahre von 5,9 Millionen kWh auf 2,3 Millionen kWh gesenkt wer-
den. Somit spart die Stadt Erkelenz Jahr für Jahr hier umgerechnet ca. 360.000 Liter Heizöl ein. 
 
 

Heizenergie in € Stromverbrauch in € Wasserverbrauch in € 
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3.4 Grundschulen 
 
Zu den Grundschulen gehören folgende Gebäude:  Grundschulen Erkelenz Mitte mit Turn- und Gymnastikhalle / Grundschule Gerder-

ath / Grundschule Hetzerath mit MZH / Grundschule Keyenberg mit Turnhalle und 
OGS-Bereich / Grundschule Kückhoven / Grundschule Lövenich mit Turnhalle, 
MzH und OGS  Bereich/ Grundschule Schwanenberg mit Turnhalle, MZH, Sport-
umkleide, Feuerwehr und Mietwohnung / Grundschule Houverath mit MZH und 
OGS Bereich / Grundschule Erkelenz Nord (ab 2001) mit Anbau OGS. 

 

Jahres Energieverbrauch Gundschulen

292.017 306.105 311.976 313.111
263.478

343.245 306.011 291.953 319.042

3.072.180 2.979.881 2.960.045 3.143.156 2.950.071 3.027.949 2.720.788 2.906.480 2.853.111

5.436 5.800
4.353

3.659
4.360 4.724 5.052

3.613
4.556 4.865 4.434 4.764 4.339 5.012

285.132284.881303.286
252.027

212.700

3.087.3053.037.0703.212.5943.190.9473.640.145

1.000

10.000

100.000

1.000.000

10.000.000

1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
 
 

 

Wasserverbrauch in cbm 
Stromverbrauch in kwh bereinigte Heizenergie in kwh 
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Jahres Energiekosten Grundschulen

70.417 €64.403 €
78.075 €75.176 €

56.446 €
65.749 €62.948 €

61.050 €54.295 €
48.076 €

44.115 €

51.588 €
41.466 €

27.545 €

156.673 €
163.596 €

211.977 €
193.166 €165.518 €

205.434 €
178.398 €213.313 €

171.282 €181.660 €
163.849 €

140.476 €
134.319 €

77.196 €

6.131 €
6.656 €6.239 €6.923 €6.633 €

5.139 €

7.173 €
6.912 €

6.068 €
4.995 €5.587 €

6.983 €

4.440 €

7.039 €

1.000 €

10.000 €

100.000 €

1.000.000 €

1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
 

 

 
 
 
 

Heizenergie in € Stromverbrauch in € Wasserverbrauch in € 
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3.5 Hauptschulen    
 
Zu den Hauptschulen gehören folgende Gebäude: Hauptschule Erkelenz Gebäude 1 mit Turnhalle, Hauptschule Erkelenz Gebäude 2, 

  Bücherei und Leonardskapelle (nur Heizung), Hauptschule Gerderath (bis 2013). 
 

Jahres Energieverbrauch Hauptschulen

5.984

1.317
1.659 1.802 1.824 2.104

1.666

823

2.047

1.271
975 1.009 891 888

90.84690.32991.941103.286111.099
141.476145.543122.372 134.321131.098137.763139.838130.155

162.918

927.680943.141939.443
1.183.4231.331.810

1.522.3551.533.9311.507.4931.541.5001.772.2041.761.7121.853.7031.814.302
2.178.252

100

1.000

10.000

100.000

1.000.000

10.000.000

1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
 
 

 
Die Einsparung beim Strom und bei der Heizenergie in 2007 lag an der Sanierung der Heizungsanlage in der Hauptschule Erkelenz 
Geb.1. Die Einsparungen im Jahr 2011 ergaben sich durch die Schließung der Hauptschule Gerderath. Das Gebäude wurde im Winter 
nur noch frostfrei gehalten und  wird durch den Abbruch nur noch im Jahr 2013 im Bericht mit geführt. 
 

bereinigte Heizenergie in kWh Stromverbrauch in kWh Wasserverbrauch in cbm 
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Jahres Energiekosten Hauptschulen

2.621 €

1.618 €

2.004 €
2.335 €

2.518 €

2.937 €

2.439 €

1.255 €

2.973 €

1.874 €

1.444 € 1.521 €

1.212 € 1.207 €

19.002 €
18.920 €

23.101 €
23.640 €24.595 €

28.024 €28.042 €
30.738 €

27.078 €26.952 €
25.010 €

25.999 €
23.543 €

27.399 €

48.449 €
43.718 €

60.636 €66.049 €
69.525 €

89.025 €

77.807 €

94.568 €

76.098 €

92.124 €86.930 €

73.180 €
68.413 €

46.789 €

1.000 €

10.000 €

100.000 €

1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Heizenergie in € Stromverbrauch in € Wasserverbrauch in € 
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3.6 Hallen und Freibäder  
 
Zu den Hallen- und Freibädern gehören folgende Objekte: Hallenbad Erkelenz (bis 2012), Freibad Erkelenz (bis 2011), Hallenbad Ger-
derath mit Turnhalle und das ERKA-Bad (ab Ende 2011) 
             

Jahres Energieverbrauch Hallen- und Freibäder

43.600 47.876
40.613 39.330 36.615 38.496 37.020

24.074

32.469

22.567
28.777 26.755 28.222 28.890

823.920
777.346

326.401

778.036
736.315

397.727397.691423.700
415.847343.623355.374364.444386.882

553.587

2.473.748
3.066.160

3.649.978

2.897.550 2.762.9873.146.7053.346.2433.353.817
3.680.4253.870.474

3.474.967
3.881.2734.020.0483.679.869

10.000

100.000

1.000.000

10.000.000

1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
bereinigte Heizenergie in kwh Wasserverbrauch in cbm Stromverbrauch in kwh 
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Jahres Energiekosten Hallen- und Freibäder

149.427 €144.490 €149.087 €

57.821 €

140.043 €
66.470 €63.774 €67.826 €

56.325 €

42.002 €39.041 €35.694 €36.283 €

58.845 €

187.933 €
211.488 €

229.637 €
209.673 €

264.552 €258.615 €265.172 €
291.016 €

244.943 €
268.212 €

221.922 €206.550 €208.947 €

124.624 €

35.733 €
34.929 €33.163 €36.294 €

29.415 €

44.022 €

31.522 €

47.386 €

48.077 €
44.658 €45.157 €42.669 €

37.513 €

49.630 €

10.000

100.000

1.000.000

1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
 
 
 
 
Die Minderung beim Strombezug ab dem Jahr 2002-2003 entstand durch den Einbau eines Block-Heizkraftwerkes im Hallenbad Gerde-
rath, was Ende 2014 wegen Motorschadens stillgelegt wurde, dies führte zu den Anstieg im Strombereich. 
 
Ab 2012  mit neuem ERKA-Bad.  
 

Heizkosten in € Stromkosten in € Wasserkosten  in € 
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3.7 Kläranlagen und Abwasserbetriebsstellen   
 
Zu den Kläranlagen gehören alle Objekte des städt. Abwasserbetriebes.  
 

Jahres Energieverbrauch Kläranlagen und Abwasserbetriebsstellen
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In den Jahren 2011 und 2012 wurde eine Microgas-Turbine betrieben. Ende 2014 wurde ein mit Faulgas betriebenes Blockheizkraftwerk 
eingebaut. Bei 100 % Faulgasausnutzung in 2015 fiel der Stromverbrauch um 660.000 kwh (-115.141,-€). Da das BHKW mehr Strom 
als Wärme produziert, stieg der Heizenergieverbrauch im Vergleich zum Vorjahr um  256.099 kWh (+12.958,-€). 

Stromverbrauch in kwh bereinigte Heizenergie in kwh Wasserverbrauch in cbm 
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Jahres Energiekosten Kläranlagen und Abwasserbetriebsstellen
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Stromkosten in € Wasserkosten in € Heizkosten in € 
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3.8 Straßenbeleuchtung 
 
 

Stromverbrauch in kwh Straßenbeleuchtung
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Dieser Verbrauch ist stark von der Witterung abhängig. In diesem Bereich gibt es ständig Erweiterungen (Neubaugebiete). Im Jahr 2013 
wurden große Teile der Neubaugebiete auf die punktuelle Nachtbeleuchtung umgestellt. 
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Stromkosten Staßenbeleuchtung in €
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Die Energiepreise je kWh im Bereich Straßenbeleuchtung sind von 2008 bis 2013 gestiegen: 
Im Hochtarifzeitraum von 19,04 Cent/kWh auf 26,60 Cent/kWh, dies entspricht einer Steigerung von 40 %, 
im Niedrigtarifzeitraum von 11,90 Cent/kWh auf 19,465 Cent/kWh, dies entspricht einer Steigerung von 63 % 
Die Grundgebühr stieg von 85,68 €/Jahr auf 123,52 €/Jahr, dies entspricht einer Steigerung von 44 %. 
Im gleichen Zeitraum stiegen die Strompreise im Tarifbereich um ca. 30 %. 
Auf dem Verhandlungsweg konnte erreicht werden, dass die durch die europaweite Ausschreibung des Strombezugs erzielten günstige-
ren Konditionen auch ab 2014 zum Teil auf den Straßenbeleuchtungstarif angewendet wurden. 
 



Beschlussvorlage

Federführend:
Rechts- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 30/193/2016
öffentlich

31.10.2016
Amt 30 Marion Mützke

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU, FDP und der FW-UWG im 
Rat der Stadt Erkelenz vom 02.09.2016 zur Einführung des Handy-
Parkens in Erkelenz (als vierjährige Testphase)
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.11.2016 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betrie-
be
17.11.2016 Hauptausschuss
21.12.2016 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Mit Schreiben vom 02. September 2016 beantragen die Fraktionen der CDU, der 
FDP und der FW/UWG im Rat der Stadt Erkelenz gemeinsam, die Verwaltung zu 
beauftragen, einen oder mehrere mobile Dienste zur bargeldlosen Bezahlung von 
Parkgebühren über das Handy einzuführen. 

Begründet wird der Antrag damit, dass eine Bezahlung der Parkgebühren über das 
Handy bereits in einer Vielzahl von Kommunen eingeführt sei. Das Handyparken sei 
mit wenig Aufwand einzurichten und solle auch in Erkelenz eingeführt werden, da die 
vorhandenen Parkscheinautomaten keine Zahlung mittels girocard oder Geldschei-
nen zuließen. Das Handyparken habe für den Bürger und Stadt eine Vielzahl von 
Vorteilen und das Parken in Erkelenz könne einfacher, zeitgemäßer und komfortabler 
gemacht werden. 

Die Stadt Erkelenz arbeitet derzeit mit dem Verwarngeldprogramm WinOwiG, so 
dass sichergestellt sein muss, dass die Systeme der einzelnen Anbieter mit diesem 
Programm kompatibel sind. 

Führend auf dem Markt sind derzeit die Handyparksysteme Parkfoxx, Mobile-City, 
Smartparking-Plattform, Easy-Park und Sunhill-Technologies. Zu allen Anbietern 
wurde Kontakt aufgenommen.

Das Unternehmen Parkfoxx wird voraussichtlich zum Ende 2016 den Systembetrieb 
einstellen. Das Unternehmen Mobile-City wurde zwischenzeitlich von der Easy-Park 
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Group übernommen. Beide Anbieter scheiden also als potenzielle Betreiber des Han-
dyparkens in Erkelenz aus. 

Die Smartparking Plattform unterstützt Städte und Kommunen bei der Einführung 
und dem Betrieb von effizienten, sicheren und bürgernahen Lösungen für ein bar-
geldloses Parken. Es werden verschiedene Handyparkanbieter auf dieser Plattform 
zusammengefasst. Der Autofahrer entscheidet durch seine freie Wahl, welcher An-
bieter zu ihm passt. Der Stadt Erkelenz entstehen für die Nutzung des Systems der-
zeit noch nicht bezifferbare Kosten. 

Das Unternehmen Easypark erhebt keine Set-Up-Gebühren, Grundgebühren oder 
Beteiligungen am Umsatz in Richtung der Stadt. Easypark finanziert sich in der Re-
gel über eine Transaktionsgebühr, welche der Bürger bezahlt, der diesen zusätzli-
chen Service in Anspruch nimmt. Dem Bürger werden zwei Möglichkeiten angebo-
ten, sich ohne Registrierung am Handyparken zu beteiligen: 

a) Premium-SMS: Abrechnung über die Telefonrechnung,

b) Paypal: Nutzen eines bestehenden Kontos, über welches circa 30 Millionen Haus-
halte in Deutschland verfügen. 

Bei beiden Abrechnungssystemen ist für den Bürger mit Mehrkosten für den Parkvor-
gang von ca. 15 % der Parkgebühr plus ca. 0,50 Euro zu rechnen.

Das System der Sunhill-Technologies ist für jeden Handybesitzer sofort nutzbar, da 
die Parkgebühr direkt über die Handyrechnung oder Prepaidkarte abgerechnet wer-
den kann. Es ermöglicht ein registrierungsfreies Handyparken mittels Kurzmitteilung; 
es kann von jedem Kunden der gängigen deutschen Netzbetreiber (Telekom, Voda-
fone, O2 und EPlus und dem größten Provider Mobilcom Debitel) genutzt werden. 

Sunhill-Technologies verfügt über direkte vertragliche Bindungen der genannten Te-
lekommunikationsnetzprovider. Der Parkvorgang kann durch den Versand einer ein-
fachen, herkömmlichen Kurzmitteilung (SMS) erfolgen. 

Für die Nutzung des registrierungsfreien Handyparksystems ist ebenfalls weder ein 
Konto bei PayPal, noch anderen Banken oder bankähnlichen Instituten nötig. Der 
Parkvorgang ist ohne vorherige Eingabe von persönlichen Daten oder Bankdaten 
möglich.

Für den Endnutzer beutet dies:

a) Übersichtliche, einheitliche und verständliche Beschilderung,

b) Nutzer muss keine Vignette beim Parkvorgang im Fahrzeug hinterlegen, was eine      
spontane Anwendung vereinfacht.

Für die Stadt Erkelenz bedeutet dies:

a) Transparente und einheitliche Darstellung der getätigten Parktransaktionen über 
ein MonitoringPortal,

b) übersichtliche einheitliche Abrechnung,
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c) keine Einschränkung des Systembetriebs durch Systemausfälle anderer Betreiber,

d) vereinfachte Kommunikation und schnelle Reaktion bei Anfragen, Anregungen etc. 
durch die Stadt und

e) sofortiger Service und Fehlerbehebung durch einen First-Level-Support, der an 
allen Werktagen erreichbar ist.

Die Stadt Erkelenz erhält ohne Abzüge die eingenommenen Parkgebühren auf das 
Konto der Stadtkasse überwiesen und kann diese Abrechnung über ein Web-Portal, 
das zur Verfügung gestellt wird, jederzeit überprüfen. Es wird eine transparente Sam-
melabrechnung über alle Parkgebühren des Abrechnungszeitraums erstellt. Der Ab-
rechnungszeitraum ist immer ein Monat.

Die Sunhill-Technologies wird die Transaktionkosten in Form einer Servicegebühr 
beim Bürger/Parkenden erheben. Die Servicegebühr für den Parkvorgang beträgt 
14 % der Parkgebühr plus 0,14 Euro.  

Das System wurde u.a. in Mönchengladbach, Aachen und Köln erfolgreich einge-
führt. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die drei verbleibenden Systeme durchaus 
geeignet sind, ein Handyparken in Erkelenz zu ermöglichen. 

Während bei der Smartparking-Plattform derzeit nicht bezifferbare Kosten für die 
Stadt Erkelenz entstehen, bieten Easy Park und Sunhill-Technologies für die Stadt 
Erkelenz kostenneutrale Lösungen an. Zusätzlich bieten die beiden letztgenannten 
kostenfrei  die notwendigen Marketingaktivitäten, Pressearbeit, Informationen an den 
Parkscheinautomaten, Backoffice Lösungen für die Verwaltung, Schulungen usw. an.

Den größten Vorteil für den Bürger bietet das System der Sunhill-Technologies, da 
sichergestellt ist, dass eine größtmögliche Zahl der Bürger dieses System nutzen 
kann, da jeder, unabhängig vom Handyhersteller, eine SMS verschicken kann. 

Die Verwaltung empfiehlt deshalb, mit Sunhill Technologies einen Vertrag über die 
Einführung des Handy-Parkens in Erkelenz zum 01.03.2017 abzuschließen. Der Ver-
trag sollte eine Basislaufzeit von 4 Jahren haben, um danach eine aussagekräftige 
Nutzungsanalyse durchzuführen. Nach Ablauf der Testphase kann der Vertrag zu 
den gleichen Konditionen jeweils um 24 Monate verlängert werden. Die Sunhill Tech-
nologies war schon vor Ort, um das gesamte Programm und deren Abläufe darzu-
stellen. Zusammen mit den Politessen, der RegioIT und dem Innendienst wurden 
Tests durchgeführt. Diese verliefen positiv. Der Innendienst erhält über ein separates 
Programm eine Übersicht über alle Parktransaktionen. Das System wäre kurzfristig 
einsatzbereit. Das bisherige Bezahlsystem mit Münzen wird parallel weitergeführt.  

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss und Rat):
„Die Stadt Erkelenz führt zum 01.03.2017 in der Innenstadt das Handyparken ein. Mit 
der Sunhill-Technologies ist ein Vertrag über eine Systemeinführung des Handy-Par-
kens abzuschließen. Die Vertragslaufzeit ist zunächst auf 4 Jahre zu beschränken. 
Das bisherige Bezahlsystem mit Münzen wird parallel weitergeführt.“ 
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Finanzielle Auswirkungen:
keine



Beschlussvorlage

Federführend:
Planungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 61/377/2016
öffentlich

26.10.2016
Amt 61 Manfred Orth

25. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Bahn-
anlagen Konrad-Adenauer-Platz), Erkelenz-Mitte
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB zur 25. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Bahnanlagen 
Konrad-Adenauer-Platz), Erkelenz-Mitte, und Beschluss zur Einlei-
tung des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens gemäß §§ 3 Abs. 1 und 
4 Abs. 1 BauGB
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.11.2016 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betrie-
be
17.11.2016 Hauptausschuss
21.12.2016 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Ziel und Zweck der 25. Änderung des mit Bekanntmachung vom  01.09.2001 rechts-
kräftigen Flächennutzungsplanes ist die Darstellung eines Kerngebietes gemäß § 7 
BauNVO im Bereich ehemaliger Bahnanlagen am Konrad-Adenauer-Platz in Erke-
lenz-Mitte. 
Das südlich am Konrad-Adenauer-Platz geplante Kerngebiet hat eine Flächengröße 
von rd. 1.800 m². 
Die unmittelbar an der Bahnstrecke Aachen-Mönchengladbach gelegenen Flächen 
sind im rechtskräftigen Flächennutzungsplan bisher als Flächen für den überörtlichen 
Verkehr und die örtlichen Hauptverkehrszüge – Bahnanlagen, gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 
3 und Abs. 4 BauGB dargestellt.

Mit der Flächennutzungsplanänderung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Aufstellung eines Bebauungsplanes mit dem Ziel der Festsetzung eines 
Kerngebietes gemäß § 7 BauNVO geschaffen werden.
 
Im Jahre 2012 erfolgte die Freistellung der Flächen von Bahnbetriebszwecken ge-
mäß § 23 AEG durch das Eisenbahnbundesamt, da die Flächen für Bahnbetriebs-
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zwecke nicht mehr erforderlich waren. Damit fallen diese Flächen wieder vollständig 
in die Planungshoheit der Gemeinde zurück.

Die Flächen des Plangebietes mit dem ehemaligen Bahnhofgebäude werden derzeit 
genutzt als Einzelhandelsgeschäfte, DB Reisecenter, Hotelbetrieb und Gastronomie-
betrieb und zugehörigen Stellplätzen.

Die Flächen der 25. Änderung des Flächennutzungsplanes liegen innerhalb des 
Siedlungsschwerpunktes Erkelenz-Mitte sowie des Zentralen Versorgungsbereiches 
innerstädtischer Hauptgeschäftsbereich (Hauptzentrum) und grenzen unmittelbar  an 
das im Bebauungsplan Nr. I/9 „Kölner Straße – Stadtpark“ festgesetzte Kerngebiet. 
Die Flächen des Plangebietes sollen demnach ebenfalls als Kerngebiet gemäß § 5 
Abs. 2 Nr. 1 BauGB im Flächennutzungsplan dargestellt werden. 

Die Anfrage an die Bezirksregierung Köln gemäß §34 Landesplanungsgesetz zur 
Anpassung der 25. Änderung des Flächennutzungsplanes an die Ziele der Raumord-
nung wurde gestellt.

Die Aufstellung eines Bebauungsplanes und Entwicklung aus dem Flächennutzungs-
plan soll im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB erfolgen.
 
Der Entwurf der 25. Änderung des Flächennutzungsplanes wird in der Sitzung vorge-
stellt. In der Sitzung soll der Aufstellungsbeschluss zur 25. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes sowie der Beschluss zur Einleitung des frühzeitigen Beteiligungsver-
fahrens gemäß  § 3 Abs. 1 und  § 4 Abs. 1 BauGB gefasst werden. 
Die Öffentlichkeit, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 
3 und 4 Abs. 1 BauGB sind zu beteiligen sowie der Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte 
zu hören.

Aspekte Stadtmarketing/Lokale Agenda 21

Aspekte des Stadtmarketings sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen. 
Durch die Flächennutzungsplanänderung werden agendarelevante Aspekte berück-
sichtigt. Aufgrund der Gesetze, die in der Bauleitplanung zu beachten sind, ist eine 
nachhaltige ökologische, ökonomische und sozialverträgliche Ausführung von Pla-
nungen gewährleistet. 

Die Bauleitpläne sollen gemäß § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderun-
gen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Ein-
klang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Boden-
nutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu 
sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, sowie den 
Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere  auch in der Stadtentwicklung, 
zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild bau-
kulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung 
vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat):
„1. Die Aufstellung der 25. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erke-

lenz (Bahnanlagen Konrad-Adenauer-Platz), Erkelenz-Mitte, wird beschlossen.
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2. Über den Entwurf der 25. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Erkelenz (Bahnanlagen Konrad-Adenauer-Platz) Erkelenz-Mitte, ist die Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich zu unterrichten. Der Öffentlichkeit 
ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 i.V.m. § 3 Abs. 1 Satz 1 
Halbsatz 1 BauGB zu unterrichten und zur Äußerung aufzufordern. Der Be-
zirksausschuss Erkelenz- Mitte ist zu beteiligen.“

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage:
Übersicht über den Geltungsbereich der 25. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Erkelenz (Bahnanlagen Konrad-Adenauer-Platz), Erkelenz-Mitte





Beschlussvorlage

Federführend:
Planungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 61/378/2016
öffentlich

26.10.2016
Amt 61 Manfred Orth

2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. I/9 "Kölner 
Straße - Stadtpark (Konrad-Adenauer-Platz)", Erkelenz-Mitte
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und Erarbei-
tung eines Entwurfes des Bebauungsplanes sowie Einleitung des 
frühzeitigen Beteiligungsverfahrens gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 
BauGB
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.11.2016 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betrie-
be
17.11.2016 Hauptausschuss
21.12.2016 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Der Planbereich der aufzustellenden 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungs-
planes Nr. I/9 „Kölner Str. – Stadtpark (Konrad-Adenauer-Platz), Erkelenz-Mitte liegt 
am südöstlichen Rand der Kernstadt und umfasst das ehemalige Bahnhofsgebäude 
sowie Verkehrs- und Platzflächen im Bereich Kölner Straße und Konrad-Adenauer-
Platz.

Bauplanungsrechtlich liegt das rd. 0,7 ha umfassende Plangebiet derzeit im Gel-
tungsbereich des seit 03.12.1963 rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. I „Stadtkern“ 
Erkelenz-Mitte.

Die Flächen des Plangebietes liegen innerhalb des Zentralen Versorgungsbereiches 
innerstädtischer Hauptgeschäftsbereich (Hauptzentrum) und grenzen im Norden und 
Nordwesten das Plangebiet an die Kerngebiete der bereits neu aufgestellten Bebau-
ungspläne Nr. I/9 „Kölner Straße – Stadtpark“ sowie dessen 1. Änderung und Erwei-
terung (Volksbank) und an den Bebauungsplan Nr. I/5A-1. Änderung „Amtsgericht“. 
Südlich grenzt das Plangebiet an die Bahnstrecke Aachen-Mönchengladbach sowie 
das Gewerbegebiet Neusser Straße.
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Das zu überplanende Gebiet wird derzeit als Verkehrsfläche sowie als Fläche für ge-
werbliche Zwecke genutzt. Die Nutzung des ehemaligen Bahnhofgebäudes besteht 
derzeit aus Einzelhandelsgeschäften, DB Reisecenter, Hotelbetrieb und Gastrono-
miebetrieb und zugehörigen Stellplätzen.

Im Jahre 2012 erfolgte die Freistellung der Flächen von Bahnbetriebszwecken ge-
mäß § 23 AEG durch das Eisenbahnbundesamt, da die Flächen für Bahnbetriebs-
zwecke nicht mehr erforderlich waren. Damit fallen diese Flächen wieder vollständig 
in die Planungshoheit der Gemeinde zurück.

Ziel und Zweck der Aufstellung der 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungspla-
nes Nr. I/9 „Kölner Str. – Stadtpark (Konrad-Adenauer-Platz) ist die Festsetzung ei-
nes Kerngebietes gemäß § 7 BauNVO im Bereich ehemaliger Bahnanlagen am Kon-
rad-Adenauer-Platz sowie die Festsetzung von Verkehrsflächen und eine städtebau-
liche Steuerung der Vergnügungsstätten in dem festzusetzenden Kerngebiet. 

Mit der Festsetzung eines Kerngebietes soll die Funktion des zentralen Versorgungs-
bereiches innerstädtischer Hauptgeschäftsbereich (Hauptzentrum) gestärkt werden. 
Innerhalb des Kerngebietes soll mit dem Ausschluss bzw. der planungsrechtlichen 
Steuerung von Vergnügungsstätten unter Berücksichtigung der planungsrechtlichen 
Steuerung der 14. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I „Stadtkern“, die Standort-
qualität im zentralen Versorgungsbereich Hauptgeschäftsbereich gesichert und ein 
Trading-down-Prozess in dem Plangebiet der sich auch nachteilig auf die Umgebung 
auswirken kann, vermieden werden.

Das südlich am Konrad-Adenauer-Platz geplante Kerngebiet hat eine Flächengröße 
von rd. 1.800 m². 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes, der 2. Änderung und Erweiterung des Be-
bauungsplanes Nr. I/9 „Kölner Str. – Stadtpark (Konrad-Adenauer-Platz), wird der 
Ursprungsbebauungsplan Nr. I „Stadtkern“ aus dem Jahre 1963 abgelöst. Der Be-
bauungsplan Nr. I trifft in dem neu aufzustellenden Planbereich die Festsetzung „Nut-
zungsart Öffentliche Gebäude“, „Bundesbahnhof“ sowie „Öffentliche Verkehrsflä-
chen“. 

Die unmittelbar an der Bahnstrecke Aachen-Mönchengladbach gelegenen Flächen 
des Bahnhofsgebäudes sind im rechtskräftigen Flächennutzungsplan bisher als Flä-
chen für den überörtlichen Verkehr und die örtlichen Hauptverkehrszüge – Bahnanla-
gen, gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB dargestellt.

Bebauungspläne sind gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu 
entwickeln. Die Festsetzung eines Kerngebietes im Bebauungsplan erfordert daher 
die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplanes. Die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes soll im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
erfolgen. 

In der Sitzung soll der Aufstellungsbeschluss für die 2. Änderung und Erweiterung 
des Bebauungsplane Nr. I/9 „Kölner Str. – Stadtpark“ (Konrad-Adenauer-Platz), Er-
kelenz-Mitte gefasst, die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Entwurfes des Bebau-
ungsplanes beauftragt, sowie die Einleitung des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens 
gemäß  § 3 Abs. 1 und  § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen werden.
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Aspekte Stadtmarketing/Lokale Agenda 21

Aspekte des Stadtmarketing sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen. 
Durch den Bebauungsplan werden agendarelevante Aspekte berücksichtigt. Auf-
grund der Gesetze, die in der Bauleitplanung zu beachten sind, ist eine nachhaltige 
ökologische, ökonomische und sozialverträgliche Ausführung von Planungen ge-
währleistet.
Die Bauleitpläne sollen gemäß § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderun-
gen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Ein-
klang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Boden-
nutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu 
sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, sowie den 
Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, 
zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild bau-
kulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung 
vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss und Rat):
„1. Die Aufstellung der 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 

I/9 „Kölner Str. – Stadtpark“ (Konrad-Adenauer-Platz), Erkelenz-Mitte, wird be-
schlossen

 2. Die Verwaltung wird beauftragt, einen Entwurf der 2. Änderung und Erweite-
rung des Bebauungsplanes Nr. I/) „Kölner Str. – Stadtpark“ (Konrad-Adenau-
er-Platz) zu erarbeiten.

 3. Über den Entwurf der 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 
I/9 „Kölner Str. – Stadtpark“ (Konrad-Adenauer-Platz) ist die Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich zu unterrichten. Der Öffentlichkeit ist Gele-
genheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 i.V.m. § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 
1 BauGB zu unterrichten und zur Äußerung aufzufordern. Der Bezirksaus-
schuss Erkelenz-Mitte ist zu beteiligen.“ 

Finanzielle Auswirkungen:
Keine

Anlage:
Übersicht über den Geltungsbereich der 2. Änderung und Erweiterung des Bebau-
ungsplanes Nr. I/9 „Kölner Str. – Stadtpark“ (Konrad-Adenauer-Platz), Erkelenz-Mitte 





Beschlussvorlage

Federführend:
Bauaufsichts- und Hochbauamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 63/286/2016
öffentlich

06.10.2016
Amt 63 Irmtrud Muckel-Jent-
gens

Eintragung eines Baudenkmals in die Denkmalliste der Stadt Erke-
lenz
hier: Oerath 146
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.11.2016 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betrie-
be
17.11.2016 Hauptausschuss

Tatbestand:
Die Eigentümer des Hauses Oerath 146, 41812 Erkelenz haben beantragt, das Ge-
bäude in die Denkmalliste der Stadt Erkelenz einzutragen. Das Gutachten des Rhei-
nischen Amtes für Denkmalpflege enthält folgende Beurteilungskriterien:

Das Gebäude ist eine Hofanlage, bestehend aus einem traufständig an der Dorfstra-
ße gelegenem zweigeschossigen Wohnhaus und einem anschließenden niedrigerem 
Tor- und Stallgebäude, winkelförmig z.T. an der Straße und in die Tiefe des Grund-
stücks hinein. Die dritte Seite des Hofes wird von einem kleinen zweiräumigen 
Schuppen begrenzt, die rückwärtig gelegene ehemalige Scheune ist bis auf Grund-
mauern nicht mehr vorhanden.

Zur Straße hin sind Wohnhaus und Tor-/Stallgebäude backsteinsichtig. Das Wohn-
haus weist vier regelmäßige Fensterachsen auf; der Eingang in der zweiten Achse 
von links. Die im Verhältnis zur Wandfläche relativ kleinformatigen Fensteröffnungen 
sind rechteckig, alte Holzfenster u. Fensterbeschläge z.T. erhalten. Zwischen den 
Stürzen der OG-Fenster ist in Mauerankern die Jahreszahl 1813 festgehalten. Alle 
Gebäudeteile sind mit ziegelgedeckten Sattel- bzw. Walmdächern versehen.

Innen historische Struktur und zahlreiche Bauelemente erhalten bzw. noch erkenn-
bar, u.a. Gewölbekeller, verputzte Balkendecken („Kölner Decken“), Dielenböden, 
Reste einer Kaminanlage, Lehm-Wandputze.
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Das Stallgebäude ist im Kern noch ein Fachwerkgebäude mit massiven Backstein-
partien, im Innern ist das konstruktive Holzgerüst erhalten.

Die Hofanlage trägt wesentlich zum historisch geprägten Ortsbild von Oerath bei und 
veranschaulicht in zentraler Lage alte Dorfstruktur, Bebauung und Bauweisen. So ist 
sie integraler Bestandteil der typischen historischen Reihenbebauung des siedlungs-
kundlich als Straßendorf anzusprechenden Oerath, das bereits Anfang des 14 Jh. als 
Teil der Erkelenzer Grundherrschaft des Aachener Marienstiftes urkundlich genannt 
ist. Bis heute erkennbar ist der Straßendorfcharakter mit der typischen langgezoge-
nen Dorfstraße (Oerath), an der sich beiderseits Bebauung, meist (ehem.) denkmal-
werte Hofanlagen aufreiht, noch bestimmend erhalten hat, darunter mehrere denk-
malwerte Hofanlagen aus der charakteristischen Zeitschicht des 18./19. Jh., die typo-
logisch der  Nr. 146 ähneln. Dementsprechend ist die Hofanlage Nr. 146 auch auf 
mehreren (publizierten) alten Fotos und Ansichtskarten dokumentiert.

Wissenschaftliche, hier architekturgeschichtliche sowie volkskundliche und städte-
bauliche Gründe sprechen für ein öffentliches Interesse an der Erhaltung und Nut-
zung des Hofes.

Aufgrund der substanziell umfangreichen Erhaltung ist die Hofanlage ein anschauli-
ches Zeugnis einer einfachen dörflichen Hofanlage des 19. Jahrhunderts in der Bör-
delandschaft rund um Erkelenz. Die typische handwerkliche Bauweise ist hier bis in 
Details erhalten und ablesbar und damit geeignet, insbesondere der wissenschaftli-
chen Hausforschung und der Volkskunde als Dokument und Quelle für das Bauen 
und Leben in vergangener Zeit zu dienen. An der denkmalgerechten Erhaltung und 
Nutzung besteht daher aus wissenschaftlichen Gründen ein öffentliches Interesse. 

Hinzu kommen die o.a. städtebaulichen Gründe im Sinne der Erhaltung und Pflege 
des historisch geprägten Ortsbildes und der siedlungsgeschichtlichen Aussage.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss):
„Die ehemalige Hofanlage Oerath 146 in Erkelenz ist ein Baudenkmal im Sinne des § 
2 Denkmalschutzgesetz NRW. Sie ist bedeutend für Erkelenz. An Ihrer Erhaltung 
und Nutzung besteht aus wissenschaftlichen, hier architekturgeschichtlichen und 
städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse. Aus diesem Grund ist das Bau-
denkmal in die Denkmalliste der Stadt Erkelenz einzutragen.“

Finanzielle Auswirkungen:
keine



Beschlussvorlage

Federführend:
Tiefbauamt/ Städt. Abwasserbetrieb

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 66/363/2016
öffentlich

07.11.2016
Amt 66 Werner Spartz

Erkelenz, Aachener Straße, Bereich Hagelkreuz, Kanalsanierung
hier: Aufstellungsbeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.11.2016 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betrie-
be

Tatbestand:
Im o.a. Bereich der öffentlichen Kanalisation besteht nach Auswertung der vorge-
schriebenen Kanalüberprüfung baulicher Sanierungsbedarf.

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten bietet sich eine Sanierung in geschlossener 
Bauweise mittels Inlinern an.
Hierfür wird ein Gfk – Gewebeschlauch in den Kanal  eingezogen, mit speziellem 
Harz getränkt und unter UV Licht ausgehärtet.
Die Sanierungsmaßnahme ist Teil des aktuell beschlossenen Abwasserbeseitigungs-
konzeptes und wird derzeit durch das beauftragte Planungsbüro Jaffke/Krefeld zur 
Ausschreibung vorbereitet.

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):
„Der Abwasserbetrieb wird beauftragt, die Sanierung des Kanalabschnittes Aachener 
Straße, Bereich Hagelkreuz gemäß der Plandarstellung 676.1.401 umzusetzen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Die benötigten Mittel im Gesamtumfang von 80.000,00 Euro sind unter Auftragssach-
konto A 11020027 für das Jahr 2017 bereitgestellt. Soweit noch eine Beauftragung in 
2016 realisiert werden kann, stehen entsprechende Mittel unter A 11020027 und 
durch Übertrag einer Verpflichtungsermächtigung aus A 11020089 bereit.



Beschlussvorlage

Federführend:
Tiefbauamt/ Städt. Abwasserbetrieb

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 66/364/2016
öffentlich

07.11.2016
Amt 66 Werner Spartz

Erkelenz, Tenholt, Zum Wahnenbusch, Abwassererschließung
hier: Aufstellungsbeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.11.2016 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betrie-
be

Tatbestand:
Bereits seit 2012 wurde durch die Untere Wasserbehörde der Anschluss des Grund-
stückes „Zum Wahnenbusch 42“ an die öffentliche Kanalisation angemahnt.  
Hierauf wurde in der Vergangenheit verzichtet, da aufgrund der Wohn- und Nut-
zungssituation und des geringen Abwasseranfalls eine abflusslose Grube als ausrei-
chend eingeschätzt wurde.

Zwischenzeitlich nähert sich auch die Errichtung des Wohnhauses „Zum Wahnen-
busch 45“ ihrem Ende, so dass auch hier eine Abwasserlösung zu finden ist. Die Un-
tere Wasserbehörde hat in diesem Zusammenhang nochmals auf die Dringlichkeit 
der Maßnahme hingewiesen und noch auf eine zeitige Umsetzung, wenn möglich 
noch in diesem Jahr gedrängt.

Die Grundstücke „Zum Wahnenbusch 37 und 30“ sind bereits in der Vergangenheit 
mittels zweier Pumpwerke und Abwasserdruckleitung an den Kanal Tenholt ange-
schlossen worden. Eine Betrachtung der Gesamtsituation lässt eine gemeinsame 
und dauerhafte Erschließung der Splittersiedlung sinnvoll erscheinen. Mit allen vier 
Grundstückseigentümern wurde zwischenzeitlich Kontakt aufgenommen. Diese ste-
hen einer gemeinsamen Abwasserlösung positiv gegenüber.

Grundsätzlich gibt es zwei technische Lösungen, wie die Entwässerung sichergestellt 
werden kann.

Die erste Lösung sieht vor, im Bereich der Landesstraße und weiter verlaufend Rich-
tung Tenholt auf der Gemeindestraße einen öffentlichen Schmutzwassersammler zu 
errichten. Dieser wäre durch den Abwasserbetrieb zu finanzieren. Die vier Grund-
stücke könnten dann im Freispiegel angeschlossen werden. Die Kosten für die Haus-
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anschlüsse würden auf die Eigentümer auf Grundlage der Entwässerungssatzung 
umgelegt werden.

Aufgrund der schwierigen Situation der Leitungstrasse im Radwegebereich (Umver-
legung von Versorgungsleitungen notwendig) ist diese Lösung jedoch aufwendig.

Alternativ zur Lösung eins wird zur Zeit eine Trasse auf privatem Bereich hinter den 
Grundstücken  überprüft. Dafür ist allerdings das Einverständnis der betroffenen 
Grundstückseigentümer erforderlich. Ein Ergebnis soll bis zur Ausschusssitzung vor-
liegen. Die Variante könnte zu Einsparungen in einer Größenordnung von ca. 
80.000,00 Euro führen.

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):
„Der Abwasserbetrieb wird beauftragt, die Erschließung der Splittersiedlung „Zum 
Wahnenbusch“ mittels Schmutzwasserkanalisation gemäß der Plandarstellung 
675.1.401 umzusetzen. 
Die benötigten Mittel sind im Gesamtumfang von 195.000,00 Euro unter Auftrags-
sachkonto A 11020403 nach Mittelübertrag von Auftragssachkonto A 11020902 für 
das Jahr 2016 bereitzustellen.“

Finanzielle Auswirkungen:
siehe Beschlussentwurf



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Kommunalwirtschaft und Liegen-
schaften Kämmerei

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 20/367/2016
öffentlich

27.10.2016
Amt 20 Stefanie Rolfs

14. Änderung der Entwässerungssatzung der Stadt Erkelenz
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.11.2016 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betrie-
be
21.12.2016 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
In der beigefügten Gebührenkalkulation für das Jahr 2017 schlägt die  Betriebslei-
tung vor, die Schmutzwassergebühr von bisher 1,91 €/m³ zum 01.01.2017 auf 1,82 
€/m³ bezogener Frischwassermenge zu senken sowie die Niederschlagswasserge-
bühr  auf 0,90 €/m² befestigter Fläche zu belassen.

Insgesamt verringert sich der auf die Gebühren umzulegende Finanz- und Betriebs-
aufwand in 2017 gegenüber 2016 um 124.753 €. Die Reduzierung ergibt sich aus 
einem geringeren Finanzaufwand von 236.161 €, dem auf der anderen Seite erhöhte 
Aufwendungen von 111.408 € beim Betriebsaufwand gegenüberstehen. 

Die verminderten Aufwendungen im Finanzaufwand lassen sich insbesondere mit 
eine geringeren kalk. Abschreibung beim Anlagevermögen (-204.915 €)  sowie einer 
geringeren kalk. Verzinsung des Anlagekapitals (- 41.246 €) begründen. Die erhöh-
ten Aufwendungen im Betriebsaufwand ergeben  sich insbesondere dadurch, dass  
im Rahmen der „lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle“ in 2017 verstärkt Reparatu-
ren im sogenannten „Inlinerverfahren“ sowie für „Schacht- und Stutzensanierungen“ 
vorgesehen sind (+ 100.000 €). Die restlichen Mehrkosten von 11.408 € ergeben sich 
aufgrund von Veränderungen bei verschiedenen Positionen im Betriebsaufwand. Im 
Detail wird hierzu auf die beiliegende Gebührenkalkulation verwiesen.

Darüber hinaus können sowohl bei der Schmutzwassergebühr als auch bei der Nie-
derschlagswassergebühr Entnahmen aus den Gebührenausgleichsrücklagen von 
je 210.000 € gebührenmindernd vorgenommen werden. 

Lediglich für die Kunden, bei denen die Reinigung des Abwassers von einem Dritten 
(z.B. Niersverband) vorgenommen wird, erhöhen sich die zu veranlagenden  Gebüh-
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renanteile für den Transport des Schmutzwassers von bisher 0,58 €/m³ auf  0,63 
€/m³ bezogener Frischwassermenge.

Die zuvor aufgeführte Gebührenkalkulation, mit den daraus resultierenden Änderun-
gen, mündet letztendlich in einer Änderung der Entwässerungssatzung. Die Betriebs-
leitung bittet daher um Zustimmung zur beigefügten Satzungsänderung.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„Die dem Original dieser Niederschrift als Anlage beigefügte 14. Änderung der Ent-
wässerungssatzung der Stadt Erkelenz vom 19.03.2004 wird hiermit erlassen“.

Finanzielle Auswirkungen:
----

Anlagen:
Abwassergebührenkalkulation 2017
14. Änderung zur Entwässerungssatzung der Stadt Erkelenz vom 19.03.2004











Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Kommunalwirtschaft und Liegen-
schaften Kämmerei

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 20/368/2016
öffentlich

27.10.2016
Amt 20 Stefanie Rolfs

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjehr 2017 mit 
Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und der mittelfristigen 
Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich eines Investitionspro-
gramms für die Jahre 2016 bis 2020
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.11.2016 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betrie-
be
21.12.2016 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) hat der Eigenbetrieb vor Beginn 
eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht ins-
besondere aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der mittelfristigen Ergeb-
nis- und Finanzplanung. Nach § 4 der EigVO ist der Wirtschaftsplan vom Rat festzu-
stellen.

Der Erfolgsplan als Teil des Wirtschaftsplanes setzt die Erträge in Höhe von 
10.426.400 Euro und die Aufwendungen in Höhe von 8.188.469 Euro fest. Daraus 
ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 2.237.931 Euro.

Der Vermögensplan, ebenfalls Teil des Wirtschaftsplanes, sieht Einzahlungen in Hö-
he von 9.579.000 Euro und Auszahlungen in Höhe von 12.976.132 Euro vor. Unter  
Berücksichtigung der zu erwartenden Einzahlungen und insbesondere unter dem 
Einsatz der aus Abschreibungen erwirtschafteten Eigenmittel, ergibt sich ein Kredit-
bedarf in Höhe von  8.042.000 Euro. Verpflichtungsermächtigungen werden in 2017 
in Höhe von 3.340.000 Euro veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur recht-
zeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
3.000.000 Euro festgesetzt.

Die Stellenübersicht als Teil des Wirtschaftsplanes enthält keine Stellen, da diese im 
Stellenplan der Stadt enthalten sind. Zur Erfüllung der Aufgaben des Eigenbetriebes 
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bedient er sich des Personals der Stadt. Die hierfür anfallenden Personalkosten wer-
den vom Eigenbetrieb erstattet.

Nach § 18 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist eine fünfjährige Ergebnis- und 
Finanzplanung zusammen mit dem Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Entwurf dieser 
fünfjährigen Planung liegt als Anlage vor und kann ggfls. im Einzelnen erläutert wer-
den.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„Aufgrund der §§ 1, 4 und 18 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vom 16.11.2004 
(GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S.15), in der derzeit aktuellen Fassung, wird: 

I. der Wirtschaftsplan (Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht) des 
Städtischen  Abwasserbetriebes  Erkelenz  für  das  Wirtschaftsjahr  2017  wie 
folgt  festgestellt:

1. Erfolgsplan
a) die Erträge auf 10.426.400 EUR
b) die Aufwendungen auf 8.188.469 EUR

2. Vermögensplan
a) die Einzahlungen auf 9.579.000 EUR
b) die Auszahlungen auf 12.976.132 EUR

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 
2017 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 
8.042.000 Euro festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
3.340.000 Euro festgesetzt.

5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirt-
schaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

II. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investiti-
onsprogramms, für die Jahre 2016 - 2020 beschlossen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine

Anlage:
Wirtschaftsplan 2017 einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 
2016 bis 2020
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